
Entgelte für Reserve-Netzkapazität bei Ausfall von Erzeugungsanlagen
2

Zur Absicherung des Ausfalls einer Erzeugungsanlage kann für den Zeitpunkt und den Umfang des Reserve-

strombezuges eine Reserve-Netzkapazität beim Netzbetreiber bestellt werden. Die Reserve-Netzkapazität

kann maximal bis zur Höhe der Netto-Engpassleistung der betroffenen Erzeugungsanlage in Anspruch

genommen werden. Die Entgelte richten sich nach der Zeitdauer der Inanspruchnahme. Der Abrechnungs-

zeitraum beträgt ein Jahr. Eine unterjährige Abrechnung ist nicht möglich.

Entnahme bis 200 h/a bis 400 h /a bis 600 h/a

€/kW/Jahr €/kW/Jahr €/kW/Jahr

Mittelspannung (Netzbereich 5) 29,97 35,97 41,96

Umspannung MS/NS (Netzbereich 6) 34,73 41,68 48,63

Niederspannung (Netzbereich 7) 42,81 51,38 59,94

1
zzgl. Steuern, Abgaben und gesetzlichen Zuschlägen (KWK und Konzessionsabgabe)

2
zzgl. Umsatzsteuer

1

Gemäß § 28 ARegV sind zum 01.01. des neuen Jahres die endgültigen Netzentgelte zu veröffentlichen.

(Aufgrund der unsicheren Datengrundlage zum 15.10.eines Jahres kann es zu einem geänderten Preisblatt zu den prognostizierten Netzentgelten vom 15.10. eines Jahres kommen)

2
zzgl. Steuern, Abgaben und gesetzlichen Zuschlägen (KWK und Konzessionsabgabe)

3
zzgl. Umsatzsteuer

Preisblatt für Netznutzungsentgelte (gültig ab 01.01.2016)

Gemäß § 20 Abs. 1 EnWG 2011 haben Betreiber von Energieversorgungsnetzen spätestens zum 15.10. eines Jahres die Netzentgelte  für das kommende Jahr

zu veröffentlichen.


